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54. Ratssitzung des Stadtrates Wildenfels  
am 09.04.2024 
 
Einbringer der Vorlage: *  Bürgermeister 
                                                            
abgestimmt mit: *  Stadtrat 
                                         *  Bauamt                                                           
                                                              
Gegenstand der Vorlage: *  Instandsetzung / Erhöhung Brüstungsgeländer im Bereich der  
  Galerie in der Mehrzweckhalle Wildenfels  
                                                   Vergabe von Bauleistungen  
 
Gesetzliche Grundlage: *  SächsGemO 
                                            *  VOB, Sächsisches Vergabegesetz, Sächsische VergabeDVO 

 
Beschlussvorlage:  
Der Stadtrat von Wildenfels beschließt, die Instandsetzung des Brüstungsgeländers im Bereich der 
Galerie der Mehrzweckhalle Wildenfels durchführen zu lassen.  
Nach Einholung von Angeboten im Zuge der Kostenermittlung erfolgt die Auftragsvergabe an die 
Firma Schmiedemeister Heiko Colditz, Hartensteiner Straße 114, 09366 Stollberg OT Oberdorf, der 
die Leistung mit einer Bruttoangebotssumme von 7.313,74 € angeboten hat. 
 
Begründung: 
Im Anschluss an die sicherheitstechnische Begehung der Grundschule Wildenfels am 15.05.2023 
erfolgte eine Dokumentation des Ergebnisses der Gefährdungsbeurteilung nach dem Muster der 
"Checklisten zur Gefährdungsbeurteilung in allgemeinbildenden Schulen" der Unfallkasse Sachsen.  
In dieser Dokumentation wurden die Mängel nach der Dringlichkeit ihrer Behebung bzw. nach dem 
Risiko des Schadenfalleintritts eingestuft.  
Gemäß Ziff. IV SächsSchulBauR Pkt. 5 ASR 2.1 müssen Geländer und Umwehrungen zur 
Absturzsicherung mind. 1,10 m hoch vorhanden sein. Zu beachten sind Absturzhöhe > 1,0 m, 
Leitereffekte an Geländern/Umwehrungen sind zu vermeiden. 
 
Die Höhe des Geländers im Bereich der Galerie der Mehrzweckhalle ist zu niedrig. Infolge der 
Nutzung durch die Schüler während des Sportunterrichtes, insbesondere aber durch die vielfältige 
Nutzung durch Personen im Freizeitbereich einer solchen Mehrzweckhalle, ist die Umsetzung der 
aktuellen baulichen Richtlinie erforderlich.  
 
Zur Umsetzung der Forderungen wurden 3 Firmen zur Abgabe von Angeboten bis zum 11.03.2024 
aufgefordert. 2 Firmen gaben am 11.03.2024 ein schriftliches Angebot ab. 
Die Prüfung und Auswertung der Angebote ergab, dass das wirtschaftlichste Angebot von der Firma 
Schmiedemeister Heiko Colditz, Hartensteiner Straße 114, 09366 Stollberg OT Oberdorf 
abgegeben wurde. Die Bruttoangebotssumme lag bei 7.313,74 €.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Stadträte:                                            14 
Davon anwesend:                                                                      
Davon stimmberechtigt:  
Davon stimmberechtigt einschließlich Bürgermeister:                                                           
Ja-Stimmen:                                                                               
Nein-Stimmen:                                                                           
Stimmenthaltungen:                                                                   
 
Aufgrund des § 20 SächsGemO war       Mitglied des Stadtrates von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 


